
Ordnung,
er Kchende Tttul.

SN Untrettung dcrUer!
§. -.

ES.

r?

" sm / ehe/vndzuvor jhme von der Obrigkeit ein GerhadBrikff/
oder andere Verordnung zukommm / welches/sobald es beschehrn/soll

tersguetbedMckm/dieDerantwortMngderGerhabschafftzuegerechntt
werden / es weredannerweißlich / daß er sich noch ehender derselbenvn»
rerfangen/ öderes leydete die Sach keinen Anstande / in welchen fällen
jhme die Verantwortung / von Zeit derersten Anmassung/oder der auff-
geeragenenGerhabschafft / obligt.

/ . 2.
zustehct/ , - - - R
cherhcit / selbige anderst nicht/ als cum bencllcio leAst. Lc luveuraru.
antretten/iol

--- - - - - ^ ^ . - "

bochen.
legm seyn lassen.

- :L. z. f: Wann ein-
mm / solle er sich alles Fleiß erkundigen / ob Lehen / Leibgeding / oder

tcn / die Lehm zu rechter Zeit ersuechm / vnd empfangen / auch sonsten

chm/verbunden.

on
>er

- vndsahrenderMüLter.
§. i.
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